
 

Handlungsempfehlungen und Anweisungen für Notfallsituationen Stand erstellt / freigegeben 
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge 01.08.2023 ÄLRD 

 

 

Ergänzung und Anpassung 
Schmerztherapie 

 
Ausgebildete 

Handlungsempfehlungen 
und Anweisungen  

 
für das nicht-ärztliche Personal 

im Gebiet des Rettungszweckverbandes 
Chemnitz-Erzgebirge 

 
 

gültig ab 01.08.2023 
 
 
 
 
BtM-Gabe durch NotSan 

• redaktionelle Anpassungen 
• Präzisierung Schmerzskala 
• Neue Anweisung zur Dokumentation von BtM 

 
 
 

 
 Sparen Sie pro Seite ca. 400 ml Wasser, 2 g CO2 und 21 g Holz. Drucken Sie daher bitte nur, wenn 
es wirklich notwendig ist. 
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Schmerztherapie – Übersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Behandlung als 
ACS 

 
 
 
 

„starke Schmerzen“ 
1.) NRS ≥ 6 
2.) Patient wünscht Schmerztherapie 

Bewusstseinstrübung ? 
 GCS <15 

ja

 

keine medikamentöse 
Schmerztherapie 

nicht-medikamentöse Maßnahmen 
(wenn der Situation angemessen) 

Zuwendung,  
Lagerung, Ruhigstellung 

„Schmerzen ausreichend gelindert ?“ 
1.) NRS ≤ 5 
2.) Patient zufrieden 
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nein

 

First Look, ABCDE, SAMPLER 

Esketamin 
oder 

Fentanyl 
Fentanyl 

Fentanyl 

nein 
 

Butylscopolamin 
Metamizol 

Symptomatik und mögliche Ursache erforschen 

TRAUMA 
thorakaler 
Schmerz 

(ACS-Verdacht 

starke 
Schmerzen 

aller Ursachen 

kolikartiger 
Schmerz 

(Abdomen) 

unzureichend 

Indikation nach §13 
Absatz 1b Nr. 3 BtMG 

Schmerzskala [NRS=VAS] 
Geben Sie den Wert an, der den 
Einsatzverlauf bestimmt: 
nicht in Ruhe und Schonhaltung 
sondern bei Bewegung bzw. 
Maßnahmen ! 
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Schmerztherapie – Esketamin (Trauma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoring: 
EKG, RR, SpO2 

Vorbereitung Komplikationsmanagement: 
- Sauerstoffgabe 
- Beatmungsbeutel voll aufgerüstet griffbereit 
- Absaugpumpe (bei Erbrechen Seitenlage !) 

unbedingt vor Gabe von Esketamin: 
- SAMPLE explizit Allergie 
- orientierender neurologischer Status 
 

Vorbereitung Medikament 
- Esketamin; Ampulle mit 50 mg in 2 ml, also 25 mg / ml 
- Verdünnen auf 10 ml;    5 mg / ml 

Schmerztherapie – Übersicht abgearbeitet 

Reevaluation „starke Schmerzen“ 
1.) NRS ≥ 6 
2.) Patient wünscht Schmerztherapie 

INDIKATION GABE ESKETAMIN, keine Kontraindikationen 

Gabe (für durchschnittlichen Patienten) 
1 mg Midazolam  + 10 mg Esketamin  
wenn ohne ausreichenden Erfolg nach 4 min 
1 mg Midazolam  + 10 mg Esketamin 
wenn ohne ausreichenden Erfolg nach je 4 min 
10 mg Esketamin (Midazolam nach Bewusstseinslage) 

Trauma 
Verbrennung 
Verbrühung 

 

Patienteninformation „Aufklärung“ 
„Sie erhalten jetzt ein starkes Schmerzmittel. Sie werden merken, dass Sie etwas benommen werden.“ 

Kontinuierliches Monitoring 
-> RR-Messung zwischen den Ketanest S-Injektionen 
-> wenn RR > 180 / 110 keine weitere Gabe von Ketanest S 

Kontraindikationen Esketamin 
Hypertonus : RR > 180 / 110 mmHg 
gesteigerter Hirndruck (SHT) 
schwere psychische Störung 
akutes Koronarsyndrom 
Allergie 
Eklampsie und Praeklampsie 

Esketamin nasal: 
maximal 1 ml je Nasenloch 
 durchschn. Erw. : 0,8 ml/Seite 
 
nasale und i.v. Dosierung für Kinder 
nach pädiatrischer Dosierhilfe 

bei Kontraindikation für Esketamin 
 Einsatz von Fentanyl erwägen 

Indikation nach §13 
Absatz 1b Nr. 3 BtMG 
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Schmerztherapie – Fentanyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoring: 
EKG, RR, SpO2 

Vorbereitung Komplikationsmanagement: 
- Sauerstoff 
- Beatmungsbeutel voll aufgerüstet griffbereit 
- Absaugpumpe (bei Erbrechen Seitenlage !) 

vor Schmerztherapie: 
- SAMPLE explizit Allergie 
- orientierender neurologischer Status 
 

Schmerztherapie – Übersicht abgearbeitet 

Reevaluation „starke Schmerzen“ 
1.) NRS ≥ 6 
2.) Patient wünscht Schmerztherapie 

Vorbereitung Medikament 
- Fentanyl; Ampulle mit 0,5 mg in 10 ml, also 0,05 mg / ml pur 
- Ondansetron; Ampulle mit 4 mg in 2 ml pur 

starke Schmerzen 
-andere Analgetika 

nicht sinnvoller- 

INDIKATION GABE Fentanyl, keine Kontraindikationen 

Gabe (für durchschnittlichen Patienten) 
Ondansetron 4 mg (einmalig optional) 
Fentanyl 0,05 mg (1 ml) 
wenn ohne ausreichenden Erfolg alle 2 min  
Fentanyl 0,05 mg (1ml) 

Patienteninformation „Aufklärung“ 
„Sie erhalten jetzt ein starkes Schmerzmittel. Sie werden merken, dass Sie etwas benommen werden. Sie 
erhalten auch ein starkes Mittel, damit Ihnen nicht übel wird.“ 

Kontinuierliches Monitoring 
-> SpO2 
-> RR-Messung 

Kontraindikationen Fentanyl 
Allergie gegen Fentanyl 

nasale und i.v. Dosierung für Kinder 
nach pädiatrischer Dosierhilfe 

Kontraindikationen Ondansetron 
Allergie gegen Ondansetron 
Schwangerschaft bis Ende 12. Woche 

bei jungen, kräftigen Patienten 
Einzeldosis 0,1 mg (2 ml) möglich 

Hinweis: 
Bei Lungenödem und ACS ist eine 
Gabe von Opiaten nur bei Schmerzen 
indiziert, da sie ansonsten die Mortalität 
erhöhen kann. 
Dann spricht nichts gegen den Einsatz 
von Fentanyl. 

Indikation nach §13 
Absatz 1b Nr. 3 BtMG 
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 Schmerztherapie – kolikartiger Schmerz (Abdomen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schmerztherapie – Übersicht abgearbeitet 
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Reevaluation „starke Schmerzen“ 
1.) NRS ≥ 6 
2.) Patient wünscht Schmerztherapie 

INDIKATION GABE BUTYLSCOPOLAMIN + METAMIZOL, keine Kontraindikationen 

Monitoring: EKG, RR, SpO2 

Patienteninformation „Aufklärung“  
„Sie erhalten jetzt starke Schmerzmittel. Sie werden merken, dass Sie etwas benommen werden“ 

Vorbereitung Medikamente 
- Butylscopolamin: Ampulle enthält 20 mg in 1 ml 

pur aufziehen 
- Metamizol: Ampulle enthält 1000 mg in 2 ml 

Verdünnen auf 10 ml      1 ml = 100 mg 

Gabe (für durchschnittlichen Patienten) 
Butylscopolamin 20 mg langsam i.v. 
Metamizol 1000 mg über 2 min i.v. 

Kontinuierliches Monitoring 
-> RR-Messung 

i.v. Dosierung für Kinder nach 
pädiatrischer Dosierhilfe 

BS / Metamizol nicht sinnvoll oder Wirkung unzureichend: 
 Therapie mit Fentanyl 
 Vorgehen siehe Handlungsempfehlung Fentanyl 
 

kolikartiger Schmerz 
(Abdomen) 

Kontraindikationen Metamizol 
bereits vom Patienten selbst genommen 
Hypotonie, instabile KL-Situation 
Schwangerschaft (letztes Drittel) 
Allergie 
Kinder < 1 Jahr 
Störung Knochenmarksfunktion 
Porphyrie 
Glukose-6-Phosphat--Dehydrogenasemangel 
 

Kontraindikationen Butylscopolamin 
bereits vom Patienten selbst genommen 
Tachykardie 
Allergie  
mechanische Stenose Magen-Darm-Trakt 
Megakolon 
Harnverhalt 
Engwinkelglaukom 
Myasthenia gravis 
 

 

Indikation nach §13 
Absatz 1b Nr. 3 BtMG 
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Dokumentation von BtM – BtM-Nachweisführung 
 
 
 
Verabreichung von BtM an Patienten: 
 
Die Pflicht zur Dokumentation im BtM-Nachweis hat derjenige, der ein BtM verabreicht: 
 
Bei Einsätzen, bei denen ein BtM sowohl durch NA als auch durch NotSan gegeben wird, 
bleibt die Pflicht zur Dokumentation beim Notarzt. Wer welche Menge verabreicht hat, ergibt 
sich aus dem Einsatzprotokoll. 
 
Die Dokumentation erfolgt auf dem amtlichen Formblatt (Karteikarte oder BTM-Buch). 
Folgende Angaben sind erforderlich: 
1. Patient Name*, Vorname*, Adresse* 
 *wenn unbekannt: geschätztes Geschlecht und Alter 
 
2. Unterschrift  Unterschrift 

  Stempel oder Name und Vorname lesbar 
  bei NotSan Personalnummer 

 
3. Einsatznummer des Protokolls auf dem die BtM-Gabe dokumentiert ist 
 
Bei Verabreichung eines BtM durch NotSan ist keine Gegenzeichnung durch einen Arzt 
erforderlich. 
Die monatliche Bestandskontrolle durch den beauftragten Arzt muss wie bisher auch 
durchgeführt und dokumentiert werden (§13 BtMVV). 
 
Umgang mit Teilmengen: 
Im BtM-Buch oder der BtM-Kartei wird immer die ganze Ampulle dem Patienten zugeordnet. 
Im Einsatzprotokoll wird dokumentiert: 

• Menge, die an Patienten verabreicht wurde (im Medikamentenfeld) 
• im Verlaufsfeld zusätzlich „Rest verworfen“ 

 
 
 
 
 
Dokumentation bei Bruch und Verfall: 
 
In der Spalte Patient wird eintragen: „Bruch“ oder „Verfall“. 
Erforderlich sind dann drei Unterschriften: 
- Ausführender 
- zwei Zeugen 
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